
 
 
Kann ein Arbeitsverhältnis schon vor seinem Beginn gekündigt werden? 
 
Ein Arbeitsverhältnis kann von jeder der Vertragsparteien im Grundsatz auch 
schon vor Dienstantritt gekündigt werden. 
Die vereinbarte oder gesetzliche Kündigungsfrist muss aber eingehalten 
werden. 
 
Ausgeschlossen ist dies nur, wenn eine entsprechende Kündigung im 
Arbeitsvertrag ausgeschlossen wurde. Dann wäre eine Kündigung erst am 
ersten Tag der Arbeitstätigkeit möglich. 


